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Postulat H. Heutschi, Einschränkung Badekleidung  
 
Unter Einbezug der Öffentlichkeit 
 

Sehr geehrte Einwohnerinnen und Einwohner 

Ausgangslage 

Die Badeordnung des Schwimmbads Moos wurde am 26. Mai 2011 vom Gemeinderat verabschiedet und 

regelt unter anderem die zulässige Badebekleidung. Darin heisst es, dass das Tragen von über die Knie rei-

chender Badebekleidung untersagt ist. Diese Vorschrift wurde ursprünglich aus Gründen der Hygiene und der 

einheitlichen Bekleidungsstandards aufgenommen. 

Im Sommer 2022 wurde diese Bestimmung durch einen Badegast in Bezug auf das Tragen eines Burkinis 

unter Berufung auf die Religionsfreiheit beanstandet. Daraufhin liess die Gemeinde durch ein externes An-

waltsbüro abklären, ob die bestehende Regelung mit der Bundesverfassung vereinbar ist. Der beauftragte 

Rechtsanwalt kam zum Schluss, dass ein generelles Verbot über die Knie reichender Badebekleidung – ins-

besondere eben auch von sogenannten Burkinis – verfassungsrechtlich problematisch sei und in der vorlie-

genden Form nicht aufrechterhalten werden könne. 

Gestützt auf diese Einschätzung wurde das Badipersonal vom Gemeindepräsidenten angewiesen, in solchen 

Fällen zu prüfen, ob die getragene Bekleidung aus geeignetem Badetextil besteht. Ist dies der Fall, wurde das 

Tragen der Badebekleidung seither entsprechend zugelassen. Diese Anweisung stützte sich dabei auf das 

Prinzip der Subsidiarität des kommunalen Rechts gegenüber übergeordnetem Recht. Gemäss der schweize-

rischen Rechtsordnung dürfen kommunale Erlasse – wie eine Badeordnung – nicht im Widerspruch zu höher-

rangigem Recht stehen. Sie gelten nur insoweit, als sie mit der Bundesverfassung, der kantonalen Verfassung 

und den kantonalen Gesetzen vereinbar sind. 

Da die betreffende Bestimmung der Badeordnung nach Auffassung des Anwaltsbüros in Konflikt mit den ver-

fassungsmässig geschützten Grundrechten (insbesondere der Glaubens- und Gewissensfreiheit gemäss 

Art. 15 BV sowie dem Diskriminierungsverbot gemäss Art. 8 BV) stand, war die Gemeinde verpflichtet, die 

Anwendung dieser Bestimmung zu überprüfen und gegebenenfalls anzupassen. 
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Im Rahmen der geltenden Organisationsordnung liegt die operative Umsetzung und Auslegung bestehender 

Gemeindereglemente im Zuständigkeitsbereich der Verwaltung unter Leitung des Gemeindepräsidenten. Die 

Verwaltung durfte daher – gestützt auf das übergeordnete Recht und die anwaltliche Einschätzung – eine 

Weisung erlassen, wonach die Badeordnung in diesem Punkt im Lichte der verfassungsrechtlichen Vorgaben 

auszulegen ist. Damit hat die Verwaltung korrekt gehandelt: Sie hat das kommunale Recht subsidiär zum 

höherrangigen Verfassungsrecht angewandt und sichergestellt, dass die Einwohnergemeinde Balsthal 

dadurch ihre Neutralitätspflicht in Religionsfragen wahrt. 

Im Herbst 2025 reichte Herr Hans Heutschi ein Postulat ein, mit dem er eine erneute Überprüfung der Bade-

ordnung beantragte. Er begründet sein Anliegen damit, dass die bestehende Vorschrift aus hygienischen 

Gründen gerechtfertigt sei und nicht gegen die Religionsfreiheit verstosse. Gleichzeitig fordert er, dass die 

Bestimmung der Badeordnung konsequent durchzusetzen sei und der Zugang zum Wasser nur Personen 

gewährt werden soll, deren Badebekleidung den in der Badeordnung genannten Vorgaben entspricht. 

Erwägungen 

Ein Postulat kann gemäss § 44 Abs. 1 des Gemeindegesetzes (GG) eingereicht werden, um zu verlangen, 

dass der Gemeinderat prüft, ob ein Reglements- oder Beschlussentwurf zu erarbeiten oder ob eine Mass-

nahme zu treffen oder zu unterlassen sei. Gestützt auf § 14 Abs. 1 lit. c der Gemeindeordnung ist die Voraus-

setzung für die Gültigkeit eines Postulats darin, dass der zu prüfende Sachverhalt in der Zuständigkeit der 

Gemeindeversammlung oder des Gemeinderats liegt. Das eingereichte Postulat bezieht sich auf die Badeord-

nung des Schwimmbads Moos vom 26. Mai 2011, welche in den Zuständigkeitsbereich des Gemeinderats 

fällt. Die formelle Gültigkeit gemäss § 14 Abs. 1 lit. c der Gemeindeordnung ist somit erfüllt. 

Materiell teilt der Gemeindepräsident die Auffassung, dass die bestehende Regelung zur Badebekleidung im 

Schwimmbad Moos in der Öffentlichkeit zu Diskussionen geführt hat und dass es angezeigt ist, die Thematik 

erneut unter rechtlichen, betrieblichen und hygienischen Gesichtspunkten zu prüfen. 

Während die frühere juristische Beurteilung primär unter dem Aspekt der Religionsfreiheit erfolgte, könnte im 

Rahmen einer erneuten Überprüfung insbesondere abgeklärt werden, welche hygienischen Anforderungen im 

Schwimmbadbetrieb an Badebekleidung zu stellen sind, ob diese Anforderungen eine Einschränkung der Be-

kleidungsformen sachlich rechtfertigen können und inwiefern der Umstand, dass der Aufenthalt im Wasser 

freiwillig erfolgt, für die rechtliche Beurteilung der Verhältnismässigkeit eine Rolle spielt. Aus diesem Grund 

wird dem Gemeinderat empfohlen, der Gemeindeversammlung entsprechend die Erheblicherklärung des Pos-

tulats von Hans Heutschi vom 07. Oktober 2025 zu beantragen.  

Sollte die Gemeindeversammlung das Postulat erheblich erklären, ist geplant, dass die Abklärungen bis April 

abgeschlossen werden, damit mögliche Änderungen zum Start der Freibadsaison in Kraft treten könnten. Die 

Orientierung über die Ergebnisse erfolgt dann an der Gemeindeversammlung vom 29. Juni 2026. 

Antrag 

1. Die Gemeindeversammlung erklärt das Postulat von Hans Heutschi als erheblich und beauftragt 

die Verwaltung bis Ende April 2026 zu prüfen, ob die Badeordnung alle rechtlichen Grundlagen 

erfüllt und um festzustellen, inwiefern hygienische Anforderungen oder betriebliche Gegebenhei-

ten eine Einschränkung der zulässigen Badebekleidung sachlich rechtfertigen können. 

2. Der Gemeindeversammlung ist im Rahmen der Rechnungsgemeindeversammlung vom 

29. Juni 2026 Bericht über die Ergebnisse der Prüfung zu erstatten.  
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Finanzielle Folgen 

 Einmalig Wiederkehrend Total 

Sachaufwand 0.00 0.00 0.00 

Personalaufwand 3’000.00 0.00 3'000.00 

Total 3'000.00 0.00 3'000.00 

 

Freundliche Grüsse  

  

Freddy Kreuchi 
Gemeindepräsident  

 



Postulat

Einschränkung Badekleidung Schwimmbad Moos Burkiniverbot

Sehr geehrter Herr Gemeindepräsident
Sehr geehrte Gemeinderäte/innen

Materielles:

Grundlagen: Am 26. Mai 2011 wurde vom Gemeinderat die Badeordnung mit Gültigkeit
ab 1. Juni 2011 beschlossen. Darin steht bei Untersagt sind unter anderem (2. Ab-
schnitt): Das Tragen über die Knie ragender Badekleidung (siehe hierzu den Aus-
hang vor der Kasse)

Die Badeordnung ist seit 1. Juni 2011 rechtsgültig in Kraft und muss nun eingehalten
werden. Das heisst: Im Schwimmbecken ist Burkakleidung gemäss der Badeordnung
verboten. Die Bademeister müssen Badende mit Burkabadeanzug aus den Wasser-
becken weisen.

Die Kleidervorschrift der Badeordnung wurde im Sommer 2022 von einer Dame unter
religiösem Vorwand angefochten, worauf über die Presse ein grosser Wirbel entstand.
Am 21. Juni 2022 beschwerte sich die besagte Dame beim Gemeinderat und er-
wähnte, sie sei Moslemin, und die Badeordnung verstosse gegen die Religionsfreiheit.
Die muslimische Dame drohte bis vor Bundesgericht zu gehen.

Darauf entschieden der Gemeindepräsident und die Verwaltung, dass ein Anwaltsbüro
abklären soll, ob das Verbot rechtswidrig sei?

Auf Grund des Berichts des Anwaltbüros wurde das Badipersonal angewiesen in sol-
chen Situationen zu prüfen, ob die Burka aus einer zu Badezwecken entsprechenden
geeigneten Textilie hergestellt ist. Wenn ja müssen sie die Person ins Wasser lassen.
Dies ist ein klarer Verstoss gegen die Badeordnung.

Antrag:

Der Gemeinderat soll prüfen, ob die Badeordnung alle rechtlichen Grundlagen erfüllt.

Wenn ja, dürfen nur Personen mit Badekleidung ins Wasser, welche der Badeordnung
entsprechen, also Badeanzüge nicht länger als bis zu den Knien. Baden mit Burka ist
dann verboten.

Dieses Postulat ist vom Gemeinderat als dringlich zu erklären.



Begründung:

Die Vorschrift betreffs Badekleidung wurde aus hygienischen Gründen festgelegt. Die
Vorschrift verstösst nicht gegen die Religionsfreiheit, denn niemand wird gezwungen
ins Wasser zu gehen. Das Freibgelände dürfen sie ja betreten.

Das Schreiben des Anwalts geht nicht auf die örtliche Situation ein. Beispiele von Ge-
richtsentscheiden werden aufgeführt wo Schulkinder gezwungen wurden am Badun-
terricht teilzunehmen.

Selber kenne ich einige in der Schweiz lebende Moslems die unsere Badeordnung gut
finden und bestätigen mir, dass dies nicht gegen ihre Religionsfreiheit verstosse. Wir
als Besitzer des Schwimmbades bestimmen aus hygienischen Gründen mit welchen
gut überprüfbaren Badeanzügen Personen ins Wasser dürfen.

Zwei Anwälte haben mir telefonisch bestätigt, dass mein Antrag keiner Rechtsgrund-
lage widerspreche, da die Vorschrift der Badbekleidung aus hygienischen Gründen
vertretbar ist und nicht gegen die Religionsfreiheit verstösst. Ins Wasser zu gehen sei
freiwillig.

Diese Angelegenheit betrifft auch den Badebetrieb im Hallenbad, wo sich ein solcher
Vorfall ebenfalls jederzeit ereignen kann. Deshalb ist wichtig das Postulat als dringlich
zu erklären.

Für eine speditive und positive Antwort danke ich Ihnen zum Voraus bestens.

Balsthal, 07. Oktober 2025

Hans Heutschi
Thalerweg 5
4710 Balsthal
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